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MEDIENMITTEILUNG

VERSORGUNG MIT BLUT SICHERSTELLEN, UNENTGELTLICHE BLUT-
SPENDE VERANKERN UND DISKRIMINIERUNG VERBIETEN: VERNEHM-

LASSUNG ERÖFFNET

Die Bundesversammlung — Das Schweizer Parlament 06.09.2023

Die Bevölkerung soll ausreichend mit sicherem Blut und Blutprodukten versorgt
werden können. Zudem soll die unentgeltliche Blutspende gesetzlich verankert
werden. Weiter soll die Diskriminierung bei der Blutspende, namentlich wegen
der sexuellen Orientierung, verboten werden. Die Kommission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) hat die Vernehmlassung
über den Vorentwurf eröffnet, mit dem das Heilmittelgesetz entsprechend ge-
ändert werden soll.

Die Sicherstellung der Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Blut und labilen Blutprodukten ist
aus Sicht der SGK-N heute rechtlich unzureichend geregelt. Der zivilen Blutversorgung wird in Zukunft
angesichts der demografischen Entwicklung eine viel grössere Bedeutung zukommen. Der Bund soll da-
her Finanzhilfen ausrichten können, um den sicheren Umgang mit Blut und labilen Blutprodukten zu för-
dern, wenn eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung nicht anderweitig gewährleistet werden
kann.

Es ist der Kommission weiter ein Anliegen, die langjährige und unbestrittene Praxis der Unentgeltlich-
keit der Blutspende auf Gesetzesstufe zu regeln, um einen missbräuchlichen Umgang mit Blut zu verhin-
dern. Deshalb schlägt sie vor, das Gewähren und Entgegennehmen jeglicher Vorteile im Zusammenhang
mit der inländischen Blutspende explizit zu verbieten. Die Einfuhr von Blut und labilen Blutprodukten
zu Transfusionszwecken, für die solche Vorteile gewährt oder entgegengenommen wurden, soll eben-
falls verboten werden.

Schliesslich erachtet die Kommission die generelle Rückweisung von spendewilligen Männern, die inner-
halb der letzten 12 Monate sexuellen Kontakt mit einem anderen Mann hatten, als nicht angebracht.
Sie will deshalb im Heilmittelgesetz festschreiben, dass die Ausschlusskriterien vom Blutspenden nie-
manden diskriminieren dürfen, namentlich nicht wegen der sexuellen Orientierung.

https://www.parlament.ch/de/


Die Kommission schickt den Vorentwurf mit dem erläuternden Bericht bis am 31. Mai 2022 in die Ver-
nehmlassung. Die Unterlagen zur Vernehmlassung können über die folgenden Webseiten abgerufen
werden:

https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing#Parl.
https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommissionen-
sgk/berichte-vernehmlassungen-sgk
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